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„Großer Sandkamp, nördlich Pötrauer Straße, westlich 
Waldhallenweg und südlich Fuchsweg“ 
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 § 3(1) § 4(1) § 3(2) § 4(2) § 4a(3) § 10 

 
      

      



 

TEIL A – PLANZEICHNUNG 

 

TEIL B-TEXT 

1. Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 und § 4 BauNVO) 

In den Allgemeinen Wohngebieten 1 bis 3 (WA 1 bis 3) sind Anlagen für sportliche Zwecke sowie die 

asnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für 

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende 

Handwerksbetriebe sowie nicht störende Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulässig. 

 

2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

        (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die zentrale öffentliche Grünfläche (Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz) ist als 

innerörtliche Parkanlage mit Spiel- und Aufenthaltsbereichen anzulegen und zu unterhalten. Die 

Bepflanzung erfolgt bevorzugt mit Laubgehölzen. Versiegelungen sind nur kleinflächig zulässig. Die 

gleichzeitige unterirdische Nutzung zur Versickerung ist ebenfalls zulässig. 

 



 

 

3. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 Landesbauordnung (LBO) 

Die privaten Grundstücksflächen des Allgemeinen Wohngebietes 2 (WA 2) sind zu der zentralen 

öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz in einer Höhe von    

1,20 m durch einen Zaun einzufrieden.  

Die weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 55 „Großer Sandkamp, nördlich Pötrauer 

Straße, westlich Waldhallenweg und südlich Fuchsweg“ werden unverändert in die 1. vereinfachte 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 übernommen und sind somit unverändert wirksam. 

  



 

 

Verfahrensvermerke  

 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 

24.04.2018. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch 
Abdruck in den Lübecker Nachrichten am … und zusätzlich im Internet am … erfolgt. 

 

4. Die Gemeindevertretung hat am …. den Entwurf des Bebauungsplanes und die 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text      (Teil B), sowie die Begründung  haben in der Zeit vom … bis … während 
folgender Zeiten: montags - freitags außer mittwochs von 8.00 - 11.30 Uhr und dienstags 
zusätzlich von 14.30 - 17.30 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung nach § 3 (2) 
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur 
Niederschrift geltend gemacht werden können, am … durch Abdruck in den Lübecker 
Nachrichten und zusätzlich im Internet am … ortsüblich bekannt gemacht. 

 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können,  wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom … unterrichtet und zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

 Büchen, den 

 

  Siegel ................................... 

                                                                                                       Bürgermeister 

 

 

7. Der katastermäßige Bestand am ................................... sowie die geometrischen  
Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt. 

 

 Schwarzenbeck, den  

 

                                       
................................................................. 

 Öffentlich bestellter Vermessungsigenieur (ÖBVI) 

 

  



 

 

 

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am … geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

 

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) am … als Satzung beschlossen und die Begründung 
durch Beschluss gebilligt.  

 

 Büchen, den 

 

  Siegel ................................... 

      Bürgermeister 

 

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 Büchen, den 

 

  Siegel ................................... 

       Bürgermeister 

 

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindetvertretung und die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während 
der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den 
Inhalt Auskunft erteilt, sind am ..........................................  ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich 
ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 
44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde 
ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ..................................... in Kraft 
getreten. 

 

 Büchen, den 

 

  Siegel ................................... 

                                                                                                          Bürgermeister 

 

 


